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Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie den Nachbargemeinden 
wurde in der Zeit vom 30. März bis 17. April 2015 Gelegenheit gegeben, um zu den Bauleitplanungen 
Stellung zu nehmen. Nachdem die Frist ohne Stellungnahme seitens einzelner Stellen verstrichen ist, 

wird davon ausgegangen, dass die von diesen Beteiligten wahrzunehmenden öffentlichen Belange durch 
die Bauleitplanungen nicht berührt werden. 

I. Beteiligung der Öffentlichkeit 

1. Herr Helmut Weisel, Bubenreuth 

1.1. 1. Schreiben vom 23. Februar 2015, eingegangen bei der Gemeinde Bubenreuth am 
23. Februar 2015 

 

Herr Weisel fordert die Herausnahme der Grundstücke Flur-Nummer 608 und 609 aus 

dem Bereich der geplanten Photovoltaik-Anlage. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Das Schreiben von Herrn Weisel ging vor Beginn des eigentlichen Bauleitplanverfahrens bei 
der Gemeinde ein. Zu diesem Zeitpunkt war das Grundstück Flur-Nummer 609, welches sich 
im Eigentum von Herrn Weisel befindet, noch in die geplante Photovoltaik-Anlage 
einbezogen. Im Vorentwurf des Bebauungsplanes war dieses Grundstück nicht mehr 
enthalten. Flur-Nummer 608, die sich nicht im Eigentum von Herrn Weisel befindet, ist nach 
wie vor im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Fragen des Pachtverhältnisses sind 
zwischen Eigentümer und Pächter zu klären. 
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Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bubenreuth nimmt das Schreiben von Herrn Helmut 
Weisel, Bubenreuth, vom 23. Februar 2015 zur Kenntnis. Das Grundstück Flur-
Nummer 609 liegt nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 

Abstimmungsergebnis:   12 : 2 
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1.2. 2. Schreiben vom 11. Mai 2015, eingegangen bei der Gemeinde Bubenreuth am 
11. Mai 2015 

 

Es werden drei Forderungen zur vorgelegten Planung vorgebracht. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Drainagen: 
In die Begründung zum Bebauungsplan sollte aufgenommen werden, dass 
Entwässerungseinrichtungen in ihrer Funktion zu erhalten bzw. wiederherzustellen sind. 

Landwirtschaftliche Nutzung von Grundstücken: 
Es sollte in die Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen werden, dass zu 
landwirtschaftlich genutzten Flächen die Einfriedung mindestens 0,50 Meter von der 
Grundstücksgrenze zurück zu setzen ist. 
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Pachtflächen: 
Vereinbarungen zwischen Eigentümern und Pächtern sind privatrechtlicher Natur und 
unterliegen nicht der Beurteilung des Gemeinderates. 

Beschlussvorschlag: 

Das Schreiben von Herrn Weisel vom 11. Mai 2015 wird zur Kenntnis genommen. Den 
Forderungen nach Erhalt und Wiederherstellung von Drainagen und nach einem 
Zurücksetzen des Zaunes wird nachgekommen.. 

Abstimmungsergebnis:   12 : 2 
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2. Herr Christian Dirsch, Bubenreuth, E-Mail vom 20. April 2015 

 

Von Herrn Dirsch werden zwei Anregungen vorgebracht. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Extensive Grünfläche: 
Im Bebauungsplan sollte festgesetzt werden, dass auch innerhalb der geplanten 
Photovoltaik-Anlage die Verwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln (wozu auch 
Gülle zählt) unzulässig ist. Die Flächen sollen sich zu Extensivwiesen entwickeln. Zusätzlich 
sollten auch Rohbodenstandorte möglich sein. 

Einfriedung: 
Im Vorentwurf wurde ein Abstand der Zaununterkante vom Gelände von im Mittel 15 cm 
festgesetzt. Der Abstand sollte auf 20 cm erhöht werden. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bubenreuth nimmt das Schreiben von Herrn Christian 
Dirsch, Bubenreuth, vom 20. April 2015 zur Kenntnis. Den Forderungen nach 
Schaffung von Extensivwiesen bzw. Rohbodenstandorten ohne Verwendung von 
Düngern und Pflanzenschutzmitteln wird nachgekommen. Die Festsetzung der 
Zaununterkante wird auf im Mittel 20 cm über Gelände abgeändert. 

Abstimmungsergebnis:   12 : 2 
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II. Beteiligung der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange 

3. Staatliches Bauamt Nürnberg, Schreiben vom 2. April 2015, eingegangen am 

10. April 2015 
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Insgesamt 13 Anregungen werden vorgebracht. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Bauverbotszone: 
Die 20-Meter-Bauverbotszone entlang der St 2244 sollte im Plan als Grünfläche dargestellt 
werden. 

Sondernutzungserlaubnis: 
Eine Änderung an der Zufahrt zur St 2244 (Wirtschaftsweg Flur-Nummer 601) ist nicht 
vorgesehen. Sollten für die Nutzung des Wirtschaftsweges als Baustellenzufahrt 
Vereinbarungen mit dem Staatlichen Bauamt notwendig werden, so sind diese 
Angelegenheit des Investors. 

Kostentragung: 
Sofern durch die Nutzung des Wirtschaftsweges als Baustellenzufahrt Kosten entstehen 
sollten, so sind diese vom Investor zu tragen. 

Straßenentwässerung: 
Entwässerungseinrichtungen der Staatstraße werden nicht beeinträchtigt. 

Oberflächenentwässerung der Zufahrt: 
Der Investor hat Sorge zu tragen, dass durch das Vorhaben kein Niederschlagswasser vom 
Wirtschaftsweg auf die Staatsstraße gelangt. 

Entwässerungseinrichtungen der Staatsstraße: 
Änderungen an den Entwässerungseinrichtungen der Staatsstraße erfolgen nicht. 

Wasserrecht: 
Der Hinweis sollte in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen werden. 

Sichtfelder: 
Das Sichtfeld sollte in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 
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Bepflanzung: 
Die vorgesehene Bepflanzung entlang der Staatsstraße sollte aus dem Plan 
herausgenommen werden. 

Einwirkung von Spritzwasser: 
Ein entsprechender Hinweis sollte in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen 
werden. 

Blendung: 
Für die Anlage ist ein Blendgutachten zu erstellen. 

Umweltprüfung: 
Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden. 

Abstände zum Fahrbahnrand: 
Ein entsprechender Hinweis sollte in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen 
werden. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bubenreuth nimmt die Stellungnahme des Staatlichen 
Bauamtes Nürnberg vom 2. April 2015 zur Kenntnis. Die Anregungen und 
Forderungen des Staatlichen Bauamtes werden in die Planunterlagen eingearbeitet. 

Abstimmungsergebnis:   13 : 2 
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4. Autobahndirektion Nordbayern, Dienststelle Bayreuth, Schreiben vom 9. April 2015, 

eingegangen am 13. April 2015 
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Die Autobahndirektion stimmt der Planung zu, wenn die genannten sieben Hinweise 

beachtet werden. 
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Würdigung des Sachverhalts: 

Blendgutachten: 
Das geforderte Blendgutachten wird vorgelegt. 

Werbeanlagen: 
Werbeanlagen, die den Verkehr beeinträchtigen könnten, dürfen nicht errichtet werden. 

Beleuchtungsanlagen: 
Beleuchtungsanlagen dürfen Verkehrsteilnehmer nicht blenden. 

Emissionen der Autobahn: 
Ansprüche gegenüber Lärm- oder sonstigen Emissionen können gegenüber dem 
Straßenbaulastträger nicht geltend gemacht werden. 

Emissionen der Photovoltaik-Anlage: 
Von den Anlagen dürfen keine Emissionen ausgehen, durch die Verkehrsteilnehmer 
beeinträchtigt werden. 

Anzeige Arbeitsbeginn: 
Der Hinweis, dass Beginn und Ende der Arbeiten rechtzeitig der Autobahnmeisterei 
anzuzeigen ist, wird in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 

Gefährdung des Verkehrs: 
Der Hinweis, dass durch die Arbeiten keine Gefährdung des Verkehrs erfolgen darf, wird in 
die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bubenreuth die Stellungnahme der Autobahndirektion 
Nordbayern, Dienststelle Bayreuth, vom 9. April 2015 zur Kenntnis. Die 
grundsätzlichen Auflagen der Autobahndirektion sind zu beachten und 
gegebenenfalls in die Planunterlagen einzuarbeiten. 

Abstimmungsergebnis:   13 : 2 
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5. Bayerischer Bauernverband, Dienststelle Herzogenaurach, Schreiben vom 

13. April 2015, eingegangen am 16. April 2015 
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Vom Bauernverband werden vier Hinweise aus landwirtschaftlicher Sicht gegeben. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Flächenverlust: 
Ersatzflächen können nicht zur Verfügung gestellt werden, da weder Gemeinde noch 
Investor entsprechende Grundstücke besitzen. Das Schnittgut von Grünflächen wird 
selbstverständlich einer Verwertung zugeführt. 

Ausgleichsflächen: 
Die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen werden unmittelbar im Anschluss an die geplante 
Anlage auf den verbleibenden Restflächen durchgeführt. 

Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen: 
Unstrittig ist, dass mit der Errichtung der Anlage landwirtschaftliche Flächen für die Laufzeit 
der Anlage aus der Produktion genommen werden. Allerdings werden diese Flächen nicht 
dauerhaft versiegelt, sondern können nach Ablauf dieser Nutzung wieder landwirtschaftlich 
genutzt werden. 

Zufahrt zu landwirtschaftlichen Flächen: 
Ein entsprechender Hinweis ist bereits in der Begründung zum Bebauungsplan enthalten. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bubenreuth nimmt die Stellungnahme des 
Bayerischen Bauernverbandes, Dienststelle Herzogenaurach, vom 13. April 2015 zur 
Kenntnis. Die Hinweise des Bauernverbandes werden bei der weiteren Planung soweit 
möglich berücksichtigt. 

Abstimmungsergebnis:   13 : 2 



Anlage zur Niederschrift der Gemeinderatssitzung am 16.06.2015 

Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

für das Gebiet „Photovoltaik-Anlage Bubenreuth-Nord“, 

Gemeinde Bubenreuth, frühzeitige Beteiligung Seite 17 

6. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Nürnberg, Schreiben vom 14. April 2015, 

eingegangen am 20. April 2015 

6.1. Stellungnahme zur Änderung des Flächennutzungsplanes 

 

Eine denkmalrechtliche Erlaubnis ist zu beantragen. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Der Antrag auf denkmalrechtliche Erlaubnis wurde zwischenzeitlich gestellt. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bubenreuth nimmt die Stellungnahme des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Nürnberg, zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes vom 14. April 2015 zur Kenntnis. 
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Abstimmungsergebnis:   13 : 2 
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6.2. Stellungnahme zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
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Das Landesamt für Denkmalpflege wird im Zuge der denkmalrechtlichen Erlaubnis 

die fachlichen Anforderungen formulieren. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die Anforderungen der Denkmalpflege sollten bei der Durchführung des Vorhabens beachtet 
werden. 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird 
zur Kenntnis genommen. Die Forderungen der Denkmalpflege sind bei der 
Durchführung des Vorhabens zu beachten. 

Abstimmungsergebnis:   13 : 2 
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7. Regierung von Mittelfranken, Ansbach, Schreiben vom 15. April 2015, eingegangen 

am 17. April 2015 
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Eine verstärkte Eingrünung zu bestehenden Baugebieten wird angeregt. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Der Anregung der Regierung sollte nachgekommen werden. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bubenreuth nimmt die Stellungnahme der Regierung 
von Mittelfranken, Ansbach, vom 15. April 2015 zur Kenntnis. Die Eingrünung des 
Planungsgebietes nach Südosten und Südwesten wird verdichtet. 

Abstimmungsergebnis:   13 : 2 
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8. Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Nürnberg, Schreiben vom 15. April 2015, 

eingegangen am 21. April 2015 
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Eine Beeinträchtigung des Bahnverkehrs darf nicht erfolgen. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Entsprechende Hinweise sollten in die Festsetzungen und in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen werden. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bubenreuth nimmt die Stellungnahme des Eisenbahn-
Bundesamtes, Außenstelle Nürnberg, vom 15. April 2015 zur Kenntnis. In die 
Planunterlagen wird aufgenommen, dass das Vorhaben den Bahnverkehr nicht 
beeinträchtigen darf. 

Abstimmungsergebnis:   13 : 2 
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9. Wasserwirtschaftsamt Nürnberg, Schreiben vom 23. April 2015, eingegangen am 

28. April 2015 
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Auf Planungen im Bereich des Roth-Weiher-Grabens wird hingewiesen. 
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Würdigung des Sachverhalts: 

Gemäß den dankenswerterweise übersandten Unterlagen des Ingenieurbüros Kubens wird 
durch das Vorhaben des Hochwasserschutzes die Planung der Photovoltaik-Anlage nicht 
beeinträchtigt. Die Planung wurde mit dem Büro abgestimmt, die Trasse für die Hochwasser-
Freilegung wird freigehalten. Der weitere Verlauf des Roth-Weiher-Grabens sollte in den 
Planunterlagen ergänzt werden. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bubenreuth nimmt die Stellungnahme des 
Wasserwirtschaftsamtes Nürnberg vom 23. April 2015 zur Kenntnis. Die Planung 
wurde mit dem Ingenieurbüro Kubens abgestimmt. Der weitere Verlauf des Roth-
Weiher-Grabens wird im Bebauungsplan dargestellt. 

Abstimmungsergebnis:   13 : 2 



Anlage zur Niederschrift der Gemeinderatssitzung am 16.06.2015 

Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

für das Gebiet „Photovoltaik-Anlage Bubenreuth-Nord“, 

Gemeinde Bubenreuth, frühzeitige Beteiligung Seite 28 

10. Deutsche Bahn 

10.1. Schreiben der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien Region Süd, Nürnberg, vom 
24. April 2015, eingegangen am 28. April 2015 

10.1.1. TÖB-Angelegenheiten 
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Als Träger öffentlicher Belange gibt die Bahn vier Hinweise zur Planung. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Schienennetz/Bahnbelange: 
Die Angaben zur Bahnlinie und zum Verkehrsprojekt Deutsche Einheit sollten in die 
Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen werden. 

Emissionen: 
Ein Hinweis zu Emissionen ist bereits in der Begründung enthalten. 

Bewuchs/Neuanpflanzungen: 
Im Bereich der Bahnlinie sind keine Bepflanzungen vorgesehen; es erübrigt sich somit, 
entsprechende Hinweise in die Planunterlagen einzuarbeiten. 

Bahneigener Grundbesitz: 
Das Eisenbahn-Bundesamt ist als Träger öffentlicher Belange an diesem Verfahren beteiligt. 
Die Flächen für Bahnanlagen sollten aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
herausgenommen werden. 
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Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bubenreuth nimmt die Stellungnahme der Deutschen 
Bahn AG, DB Immobilien Region Süd, Nürnberg, vom 24. April 2015 zur Kenntnis. Die 
Angaben der Bahn werden in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen, der 
Geltungsbereich wird entsprechend geändert. 

Abstimmungsergebnis:   13 : 2 
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10.1.2. Zuständigkeiten 

 

 

Auf Zuständigkeiten innerhalb der Deutschen Bahn wird hingewiesen. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die Hinweise sollten zur Kenntnis genommen werden. 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise zu Zuständigkeiten werden zur Kenntnis genommen. 
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Abstimmungsergebnis:   13 : 2 
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10.2. DB Energie GmbH, Betriebsbereich Süd, Nürnberg, Schreiben vom 16. April 2015 
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Zur das Gebiet querenden 110-kV-Bahnstromleitung werden zwölf Forderungen 

erhoben. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die Forderungen der Bahn sollten in die Planunterlagen eingearbeitet werden. 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme der DB Energie GmbH wird zur Kenntnis genommen. Die 
Planunterlagen werden gemäß den Forderungen der DB Energie GmbH überarbeitet 
bzw. ergänzt. 

Abstimmungsergebnis:   13 : 2 
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11. Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Schreiben vom 28. April 2015, eingegangen am 

29. April 2015 

11.1. Stellungnahme zur Änderung des Flächennutzungsplanes 

11.1.1. Städtebauliche und planerische Würdigung 

 

Aus städtebaulicher und planerischer Sicht ergehen sieben Anregungen. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Legende: 
Die Legende sollte entsprechend ergänzt werden. 

Bodendenkmal: 
Das Bodendenkmal sollte auch im Plan zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
dargestellt werden. 

Umweltverträglichkeitsprüfung: 
Für das Vorhaben ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfall gemäß des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durchzuführen. 
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Klimaschutz: 
Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass mit der Erzeugung von elektrischer Energie 
aus Sonnenstrahlung kein Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid verbunden ist, wie 
bei der alternativen Erzeugung aus fossilen Brennstoffen. Der Kohlendioxid-Gehalt in der 
Luft wird somit langfristig sinken. Auf das Schutzgut Luft haben Photovoltaik-
Freiflächenanlagen nur unerheblichen Einfluss, insbesondere durch die Abkühlung im 
beschatteten Bereich und einen gewissen Windschutz, vor allem durch 
Eingrünungsmaßnahmen. Immissionen, die von außen auf das Planungsgebiet einwirken, 
sind nicht erkennbar; aufgrund benachbarter landwirtschaftlicher Flächen und Betriebe ist 
jedoch von einer gewissen Staubemission und mit dem Austreten von Ammoniak zu 
rechnen. Aufgrund der Lage des Planungsgebietes wird durch die Maßnahme keine 
Beeinträchtigung von Luftaustauschprozessen oder Kaltluftströmen hervorgerufen. Der 
Bereich um Bubenreuth stellt keinen klimatischen Ausgleichsraum dar. Große, 
zusammenhängende Waldflächen finden westlich Bubenreuth (Staatsforst Mark). Eingriffe in 
bestehende Nutzungen könnten kleinklimatische Auswirkungen hervorrufen. Mit 
Kaltluftströmen von höher liegenden Waldflächen ist nicht zu rechnen. 
Diese Angaben sollten noch in die Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
aufgenommen werden. 

Blendwirkung: 
Für das Vorhaben ist ein Blendschutzgutachten zu erstellen. 
Photovoltaik-Anlagen können unter bestimmten Bedingungen zu Blendwirkungen in ihrer 
Nachbarschaft durch Reflexionen des einfallenden Sonnenlichts an den Oberflächen der 
Solarmodule führen. Die dafür grundlegenden Voraussetzungen sind ein streifender 
Lichteinfall auf die Module bei tiefem Sonnenstand, fest montierte Solarmodule, 
Immissionsorte im Nahbereich und Immissionsorte im möglichen Einwirkungsbereich für 
Reflexionen. Diese Bedingungen gelten kumulativ. Von einer erheblichen Belästigung durch 
Lichtimmissionen und damit von schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BimSchG) ist auszugehen, wenn die tägliche Immissionsdauer 
über 30 Minuten oder die jährliche Immissionsdauer über 30 Stunden liegt. Die 
Immissionsdauer ist für jeden Immissionsort individuell zu ermitteln. 
Die Bedingung „streifender Lichteinfall auf die Module“ durch einen tiefen Sonnenstand ist 
aus astronomischen Gründen immer erfüllt (in den Wintermonaten sowie in den Morgen- und 
Abendstunden). 
Für eine maximale Energieausbeute müssen die Module optimal auf die Sonne ausgerichtet 
und deshalb dem Sonnenstand nachgeführt werden. Erfolgt die Nachführung zweiachsig 
nach Azimut und Neigungswinkel, trifft das Sonnenlicht stets senkrecht auf die 
Moduloberflächen auf. Dann gilt das Reflexionsgesetz der Optik 
Einfallswinkel=Ausfallswinkel, d.h. das reflektierte Licht wird größtenteils in Richtung Sonne 
zurück gespiegelt. Blendwirkungen auf die Umgebung werden so vermieden. Im 
vorliegenden Fall wird die Anlage aus Kostengründen mit fest montierten Modulen 
ausgestattet. 
Immissionsorte im Nahbereich: Die Entfernung zu den nächstgelegenen Wohnhäusern 
beträgt im Süden rund 170 Meter. Es sind daher keine störenden Blendwirkungen durch 
Sonnenlichtreflexionen zu erwarten. 
Immissionsorte im Einwirkungsbereich für Reflexionen: Als Immissionsort in diesem Sinne 
gelten Fenster zu Wohn- und Schlafräumen sowie Balkone und Terrassen jeweils mit 
Sichtverbindung zur Photovoltaik-Anlage. Blendwirkungen bei tiefstehender Sonne können 
zwar nicht völlig ausgeschlossen werden, sind aber wegen der Situierung von Anlage und 
Ortsbebauung nicht zu erwarten. 
Allgemein ist durch den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage mit Blendwirkungen und 
Lärmimmissionen an der angrenzenden Bebauung zu rechnen. Nach dem Mustergutachten 
des LfU kommt es bei fest installierten Modulen in den Morgen- und Abendstunden zu 
Blendwirkungen in der Nachbarschaft. Prinzipiell treten erhebliche Blendwirkungen nur auf, 
wenn die Module in einer Entfernung von weniger als 100 Metern zum nächstgelegenen 
Wohngebäude aufgestellt werden und sie sich dort im Einwirkbereich von Reflexionen 
befinden. 
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Bei Entfernungen der Module zu Wohngebäuden über 100 Meter sind die Einwirkzeiten für 
Reflexionen in der Regel gering und beschränken sich auf wenige Tage im Jahr. Jedoch 
können aufgrund der Ausdehnung der Anlage Blendwirkungen nicht ausgeschlossen 
werden. 
Entsprechend der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan sind die 
Solarmodule in ihrer Oberfläche und Ausrichtung so zu gestalten, dass keine Blendwirkung 
an bestehender Wohnbebauung hervorgerufen wird. Dies sollte durch ein lichttechnisches 
Gutachten vor Errichtung der Anlage geprüft werden. 
Für den Verkehr auf der Staatsstraße und der Bahnlinie Richtung Süden kann es ebenfalls 
in den Morgenstunden zu gewissen Blendeffekten kommen. Reflexionen mit höheren 
Leuchtdichten treten aber nur bei Blickwinkeln auf, die mehr als 30° von der 
Hauptblickrichtung der Fahrer abweichen. Sie sind somit für den Verkehr von 
untergeordneter Bedeutung. Der Verkehr auf der Autobahn dürfte aufgrund der Entfernung 
von über 300 Metern keiner relevanten Blendung durch die Anlage ausgesetzt sein. 
Gleiches gilt sinngemäß auch für den Luftverkehr, sodass vom Luftamt Nordbayern keine 
Einwände gegen die Planung geäußert wurden. 
Diese Angaben sollten noch in die Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
aufgenommen werden. 

Bestehende Eingrünung: 
Der Passus sollte aus der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes gestrichen 
werden. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bubenreuth nimmt die Stellungnahme des 
Landratsamtes Erlangen-Höchstadt vom 28. April 2015 zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes zur Kenntnis. Die aus städtebaulicher und planerischer Sicht 
vorgebrachten Anregungen werden in die Planunterlagen eingestellt bzw. beim 
weiteren Verfahren berücksichtigt. 

Abstimmungsergebnis:   13 : 2 
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11.1.2. Sachgebiet Naturschutz 
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Durch das Vorhaben werden Belange des Naturschutzes beeinträchtigt. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich Natur- und Artenschutz werden im Zuge einer 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) untersucht, entsprechende 
Kompensationsmaßnahmen festgesetzt.  

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme des Sachgebiets „Naturschutz“ wird zur Kenntnis genommen. Für 
das Vorhaben ist eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis:   13 : 2 
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11.2. Stellungnahme zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

11.2.1. Städtebauliche und planerische Würdigung 

 

Neben den im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes vorgetragenen 

Hinweisen werden noch sechs weitere Anregungen gegeben. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Vorhaben- und Erschließungsplan/Durchführungsvertrag: 
Die Unterlagen werden im Zuge der noch folgenden öffentlichen Auslegung vorgelegt. 

Bilanzierung der Ausgleichsflächen: 
Die Begründung zum Bebauungsplan sollte um eine entsprechende Bilanzierung erweitert 
werden. 

Zeitliche Geltungsdauer des Bebauungsplanes: 
Von einer zeitlichen Befristung des Bebauungsplanes sollte abgesehen werden. 

Rückbauverpflichtung: 
Dies wird im Zuge des Durchführungsvertrages zu regeln sein. 
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Verkehrsflächen: 
Die örtlichen Verkehrsflächen sollten in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 

Denkmalschutzrechtliche Erlaubnis: 
Der Antrag auf denkmalrechtliche Erlaubnis wurde zwischenzeitlich gestellt. 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird 
zur Kenntnis genommen. Die aus städtebaulicher und planerischer Sicht 
vorgebrachten Anregungen werden in die Planunterlagen eingestellt bzw. beim 
weiteren Verfahren berücksichtigt. 

Abstimmungsergebnis:   13 : 2 
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11.2.1. Sachgebiet Naturschutz 

 



Anlage zur Niederschrift der Gemeinderatssitzung am 16.06.2015 

Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

für das Gebiet „Photovoltaik-Anlage Bubenreuth-Nord“, 

Gemeinde Bubenreuth, frühzeitige Beteiligung Seite 45 

 

Durch das Vorhaben werden Belange des Naturschutzes beeinträchtigt. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich Natur- und Artenschutz werden im Zuge einer 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) untersucht, entsprechende 
Kompensationsmaßnahmen festgesetzt.  

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme des Sachgebiets „Naturschutz“ wird zur Kenntnis genommen. Für 
das Vorhaben ist eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis:   13 : 2 
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12. Stadt Baiersdorf, Schreiben vom 20. April 2015, eingegangen am 21. April 2015 
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Die Stadt Baiersdorf äußert Bedenken gegen das Vorhaben. 

Würdigung des Sachverhalts: 

Flächenentzug für die Landwirtschaft: 
Dass der Landwirtschaft durch das Vorhaben Flächen entzogen werden, ist unstrittig. 
Dennoch äußern weder der Bayerische Bauernverband noch das Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten grundlegende Einwände gegen das Vorhaben. 

Belastung der Region: 
Gerade wegen der bestehenden Vorbelastung des Gebietes entspricht das Vorhaben den 
Zielen von Raumordnung und Landesplanung im Hinblick auf die Förderung erneuerbarer 
Energien. 

Alternativen: 
Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen stellen sicherlich eine sinnvolle Ergänzung bei der 
Erzeugung erneuerbarer Energien dar, jedoch keinen Ersatz großflächiger Anlagen. Dazu 
sind die Beschränkungen für solche Anlagen z.B. wegen der Gebäudeausrichtung, wegen 
Verschattung oder aus statischen Gründen zu groß. 
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Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bubenreuth nimmt die Stellungnahme der Stadt 
Baiersdorf vom 20. April 2015 zur Kenntnis. Durch die von der Stadt Baiersdorf 
dargelegten Bedenken gegen das Vorhaben kann nicht schlüssig aufgezeigt werden, 
inwieweit die Situation bzw. die Entwicklung der Nachbarstadt durch die geplante 
Photovoltaik-Anlage beeinträchtigt wird. Das Verfahren wird weiter geführt. 

Abstimmungsergebnis:   13 : 2 
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III. Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden ohne Einwände 

13. Bayernwerk AG, Netzcenter Bamberg, Schreiben vom 13. April 2015, eingegangen am 

17. April 2015 

14. Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern, Nürnberg, Schreiben vom 

15. April 2015, eingegangen am 17. April 2015 

15. Planungsverband Region Nürnberg, Telefax vom 17. April 2015 

16. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth, Schreiben vom 21. April 2015, 

eingegangen am 27. April 2015 

17. Stadt Erlangen, Schreiben vom 14. April 2015, eingegangen am 21. April 2015 

18. Gemeinde Langensendelbach, Schreiben vom 28. April 2015, eingegangen am 

4. Mai 2015 

19. Gemeinde Marloffstein, Schreiben vom 29. April 2015, eingegangen am 4. Mai 2015 

20. Gemeinde Möhrendorf, E-Mail vom 13. Mai 2015 

 

Diplom-Geograph Norbert Köhler 
Abteilung kommunale Entwicklungsplanung 
 
Planungsstand: 16. Juni 2015 
Aufgestellt: Kronach, im Juni 2015 


